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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.02.1971

Norm

StVO §76 Abs1 IIa

Rechtssatz

Einem Fußgänger, der bei starker Dämmerung am rechten Fahrbahnrand geht, kann kein Vorwurf gemacht werden,

wenn die Gehlinie um zwanzig Zentimeter von jener abweicht, die sich rechnungsmäßig bei Einhaltung des genauen

Fahrbahnrandes ergibt.
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